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Zu beziehen durch alle B uchhandlungen, P ostäm ter und die G eschäftsste lle  C a r l  H e y m a n n s  V e r la g  in B erlin W .8, M auerstraße 43.44
Alle  R echte Vorbehalten

Der Wettbewerb Groß-Berlin
V o rtra g , geh a lte n  im A rc h ite k te n -V e re in  zu B e r lin  von Professor ©t.iigng. Blum in Hannover

M. H ., wenn ich heute über den Wettbewerb Groß-Berlin 
spreche, dann muß ich mich im wesentlichen darauf boschänken, 
über die Arbeit von Havestadt & Contag, Professor Bruno 
Schmitz und mir zu sprechen. Ich werde aber auch auf andere 
Arbeiten eingehen, nämlich auf die der Herren Brix, Genzmer, 
Hochbahn und der Herren Petersen, Eberstadt, Möhring, sowie 
auf die Arbeit von Spriekorhoff.

Nun muß ich allerdings gleich sagen, daß ich nicht ganz 
W ort halten kann in bezug auf das, was als Inhaltsangabe im 
Blatt des Architekten-Vereins angegeben ist. Ich hatte auch 
gewissermaßen versprochen, eine Kritik der Ausschreibung zu 
geben. Das ist nicht möglich, denn dazu würde vor allen Dingen 
gehören, daß die Beurteilungsschrift vorliegt, und diese liegt 
bis jetzt nimmer vor*). Ich muß aber auch deshalb mit Kritik 
zurüekhalten, weil die Beurteilungen unserer Arbeit in der 
wissenschaftlichen Presse so günstig sind, daß ich in den Ruf 
kommen könnte, in Eigenlob zu machen. Andererseits halte ich 
mich m it Kritik auch deswegen zurück, weil gewisse andere 
Blätter bei der Beurteilung der einzelnen Arbeiten des W ett
bewerbs in einen Ton verfallen sind, der es leider nicht un
möglich macht, sachlich hierzu im Verein Stellung zu nehmen. 
Ist es doch sogar vorgekommen, daß ein Mann, wie Stiibben, als 
ganz veraltet und gänzlich unbrauchbar hingestellt worden ist. 
In noch schlimmeren Ausdrücken wird Genzmer angegriffen.

Dann möchte ich erwähnen, daß ich mich bemühen werde, 
die Verkohrsfragen vom rein eisenbahntechnischen Standpunkt 
möglichst kurz zu behandeln. Ich tue das nicht etwa, weil 
ich in irgend einer W eise den Verkehr gering veranschlage, im 
Gegenteil, ich glaube, daß der Verkehr die Grundlage bildet; 
sondern ich tue es deshalb, weil ja  über die Verkehrsfragen im 
W ettbewerb Groß-Berlin für alle diejenigen, die sich dafür inter
essieren, die M öglichkeit besteht, sich im Verein für Eisenbahn
kunde darüber zu informieren. Ich möchte darauf aufmerksam 
machen, daß die Niederschriften der Vorträge im Verein für 
Eisenbahnkunde (Vorträge Blum und Petersens mit anschließender 
Diskussion) in Glasers Annalen ausführlich veröffentlicht werden.

*  *

Bei der Aufstellung eines Grundplanes für Groß-Berlin muß 
man von ganz anderen Gesichtspunkten ausgehen, als sonst bei

*) D ie Schrift ist inzwischen Anfang Dezember unter dem Titel: .. B e u r -  - 
t e i l u n g  d e r  z u m  W e t t b e w e r b  „ G r o ß - B e r l i n “ e i n g e r e i c h t e n  27 E n t 
w ü r f e  d u r c h  d a s  P r e i s g e r i c h t “ erschienen. Es is t  ein H eft von 72 Seiten  
und trägt die Unterschrift des Vorsitzenden des Preisgerichtes, des Oberbürger
m eisters Kirschner. Auf den Titel folgt eine Aufzählung der Entwürfe, -welche in 
der Sitzung des P reisgerichtes vom 19. März 1910 m it Preisen ausgezeichnet bzw. 
angekauft waren, m it Bekanntgabe der Namen der V erfasser. Daran schließen sich  
an das Inhaltsverzeichnis, enthaltend die Kennworte der eingegangenen 27 Entwürfe, , 
und dann die 27,§onderberiohte über diese Entwürfe.' Ein znsammenfasdender B e- 1 
rieht über das Gänze felüt. Auch Über die Preisrichter is t  nichts gesagt. D. S. |

der Bearbeitung von Bebauungsplänen. In den üblichen Auf
gaben des Städtebaues kommt es darauf an, ein eng umgrenztes 
Gebiet auszubauen, dessen große Verkohrszüge ziemlich fest
gelegt sind, so daß die großen Verkehrsfragen als gelöst be
trachtet werden können. D ie Arbeit für die W eltstadt Groß- 
Berlin ist aber deswegen eine ganz andere, weil das Gebiet ein 
unendlich viel größeres- ist, weil Fragen größter Verkehrs- 
anStalten zü meistern isind, und auch bei Einzelfragen, wie z. B. 
hei den Umgestaltungen der Innenstadt, ist ein ganz anderes 
großzügigeres Vorgehen notwendig, als bei anderen städtebau
lichen Aufgaben innerhalb der Städte, da in Berlin an den wichtig
sten und schwierigsten Stellen die Aufgaben auch schließlich  
wieder mehr oder weniger darauf hinauslaufen, in der Archi
tektur gleichzeitig den W eltverkehr und die W eltwirtschaft der 
W eltstadt zu verkörpern.

Bei unserer Arbeit haben wir uns im einzelnen von folgen
dem Gedankengang leiten lassen. Es muß aus der Arbeit alles 
Kleine, Einzelne herausbleiben. Es kommt nicht darauf an, und 
es kann auch gar nicht die Aufgabe des Wettbewerbs sein, für 
die Außengebiete einzelne Bebauungspläne aufzustellen, sondern 
es ist für die Außengebiete lediglich das Grundlegende festzu
legen, und dieses Grundlegende besteht in der Festlegung der 
großen Vorkehrsmomente, der Kanäle, Häfen, Eisenbahnen und 
Bahnhöfe und Industriegebiete, in der Festlegung der Schnell
bahnen und einzelner besonders wichtiger Straßen und der 
Strahlenpunkte, von denen aus die Straßen sich entwickeln.

Diesen großzügigen Arbeiten für die äußeren Gebiete, etwa 
außerhalb der Ringbahn, steht gegenüber das genaue Gegenteil 
in der Innenstadt. Für die Innenstadt ist nämlich ein ganz 
exaktes Arbeiten notwendig, wenigstens an der Stelle der Innen
stadt, die für die W eltstadtwerdung Groß-Berlins die wichtigste 

I ist, an dem Teil, der sich zieht von dor Jungfernheide durch 
Moabit zum Hamburger und Lehrter Bahnhof nach dem P ots
damer Bahnhof und dem Tempelhofer Felde. Da kann man nur 
auf Grund genauer Berechnungen und vergleichender Entwürfo 
etwas Diskutierbares Vorschlägen.

So kurz ich nur auf den Verkehr eingehen kann, so muß 
ich doch sagen, es ist nicht richtig, daß man ihn als quantité 
négligeablo behandelt, wie es jetzt manche Kreise tun möchten, 
und es is t  ganz unmöglich, einen Bebauungsplan aufzustellen, 
der auf unrichtigen Voraussetzungen für den Verkehr beruht. 
So hoch wir. das schöne Leben und das gesunde Leben ein- 
sehätzen: über dem schönen Leben steht das Leben überhaupt. 
Ehe wir daran denken, daß die sechs oder zehn Millionen 
Menschen schön leben sollen, müssen wir daran denken, daß sie 
überhaupt leben, und deshalb muß der Wettbewerb unter dem 
Zeichen der A r b e i t  stehen. Es muß iu dem künftigen'Berlin
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möglich sein, zu arbeiten. Denn ohne Arbeit gibt es kein 
Leben, und zum Arbeiten gehört ein Güterumschlag allergrößten 
Stiles. Eine W eltstadt ist nur möglich im Zeichen moderner 
Verkehrsmittel, ist nur möglich, wenn die W eltstadt durchsetzt 
ist mit Wasserstraßen, und vor allem mit Eisenbahnen, und 
zwar spielen dabei die größte Rolle die Güteranlagen, weil sie 
die notwendigen Brennstoffe und Lebensmittel, die Baustoffe 
für Straßenbau und Kanalanlagen, die Rohstoffe und Brennstoffe 
für die Industrie heranschaffen müssen. Dazu kommt dann 
weiter, daß die Verkehrsanlagen den größten Einfluß auf die 
Bebauung haben. W ir haben dabei zu rechnen mit den zwei-, 
vier-, sechs-, achtgleisigen Eisenbahnen mit ihren starren, wenig 
geschwungenen Linien, mit den breiten Kanälen, wir habon vor 
allen Dingen zu rechnen m it den kolossalen Flächen, die not
wendig sind für die Bahnhöfe und Häfen. Es ist einfach un
möglich, in einem Wettbewerbsplan Groß-Berlin Bahnhöfe als 
P u n k t e  darzustellen, wie es in manchen Arbeiten geschehen 
ist. Die Bahnhöfe stellen vielmehr die größten einheitlichen 
Flächen dar, die überhaupt Vorkommen. Ein Verschiebebahnhof 
ist 4 km lang und Yü km breit! Das sind Flächen, über die 
man disponieren können muß! In dem ganzen Außengebiet ist 
die Linienführung der Verkehrsstraßen nur möglich, wenn man 
sich erst klar geworden ist über die Lage der Bahnhöfe, so
wohl der Personenbahnhöfe wie auch der Güterbahnhöfe. Han 
kann ohne weiteres sagen: Jeder Plan is t  als unbrauchbar ab
zulohnen, in dem bezüglich der Führung von Wasserstraßen und 
von Eisenbahnen grundsätzliche Fehler gemacht sind; diese 
Fehler können technischer oder wirtschaftlicher Natur sein, 
wenn man z. B. mehr vorsieht, als die W eltstadt bezahlen kann.
Von besonderer Bedeutung für die Außengebieto is t  der Grund
satz, daß in allem Verkehr die r a d i a l e  Tendenz herrschen muß.

Besonders wichtig sind die Verkehrsmittel deshalb, weil 
sie die größten Geldansprüche machen. Es kann einem da 
passieren (und es ist in dem W ettbewerb manchem passiert), 
daß man m it Millionen falsch operiert, während es bei den 
Straßen sich nur um entsprechende Hunderte handelt. Beim  
Entwerfen ist eine bestimmte Reihenfolge der Arbeiten eine 
Naturwendigkeit, es muß unbedingt das W ichtigste, Größte,
Starrste, K ostspieligste immer zuerst erledigt sein, ehe das in 
dieser Reihenfolge weniger W ichtige, Billigero und Beweglichere 
in Angriff genommen werden kann. Für Groß-Berlin schien

Kommunale Wirtschaftspolitik
Nach einem Vortrage des Geheimen Oberrcgierungsrates Dr. Freund, Vortragenden Rates im Ministerium des Innern, 

gehalten am 13., 15. und 16. Dezember 1910, mitgeteilt vom Landbauinspektor B ernhard  Hoffmann
Selten ereignon sich Entdeckungen auf politischem Gebiet von | Die H aupttätigkeit liegt aber bei den fakultativen Aufgaben, die 

gleicher W ichtigkeit, wie die im Jahre  1808 geschehene Entdeckung ! in Deutschland durch keine positiven Vorschriften eingeschränkt sind; 
der Selbstverwaltung der S tädte durch die B ürger bzw. durch die von j alles, was die materielle und ideelle W ohlfahrt der Gemeinde fördert, 
ihnen gewählten V ertreter, bew irkt durch Einführung der Preußischen ! is t freigegeben. E s besteht nur die Schranke, nie überzutreten auf 
Städteordnung. ‘ Felder, die dem Staate, dom Reiche oder einer anderen Korporation

Seitdem h a t sich eine gewaltige Ausdehnung ihrer T ätigkeit er- zugowiesen sind. (Beispiel: Petition der S te ttiner anläßlich der E r
geben. höhung der landwirtschaftlichen und Viehzölle,)

Die alte Freihandelslohre wollte die Grenzen zwischen staatlichem A. Bei der W ohnungs- und Bodenpolitik haben sich droi Stufen
und kommunalem Arbeitsgebiete m it dem Schlagworte festsetzen, daß der In tensitä t entwickelt, m it der die Gemeinde sich dieser Aufgabe 
der S taat herrsche, die Gemeinde wirtschafte. Dies steh t aber im annimmt:
W idorspruche m it der tatsächlichen Entwicklung, denn der S taa t is t 1. Durch Normsetzung.
auch wirtschaftlich tätig . In  seinen Eisenbahnen, seinen Bergwerken, 2. Durch U nterstü tzung fremder U nternehm er,
im Salzregal, in  der Porzollanmanufaktur und anderen Betrieben zeigt 3. Durch Regieunternehmung.
er sich als U nternehm er größten Maßstabes. Die Gemeinde anderer- la .  Zur Normsetzung gehört das Banfluchtenweson, welches
seits übt im Bauiluchtenrecht m it Enteignungen, in O rtsstatuten, in durch Gesetz vom 2. Ju li 1875 zur kommunalen Angelegenheit ge- 
der Gewerbeordnung, im S teuerrecht so manches H oheitsrecht aus, m acht wurde. E s war ursprünglich nur als Einschränkung der Aus-
freilich ste ts m it der Maßgabe, daß der S taat die Kraftquelle bleibt, nutzung des Grund und Bodens durch die Baufluchtlinien gedacht,
aus der die M acht der Gemeinden entspringt. Denn der S taa t hat die Je tz t, nachdem die Probleme des Städtebaues erkannt sind, soll es weit
letzte Entscheidung über Sein und Nichtsein der Gemeinden. E r kann größere hygienische und ästhetische Aufgaben erfüllen. Schmuckplätze,
Gemeinden in andere einverleiben, er kann Zweckverbände ins Leben I Spielplätze, Freiflächen, Rasen, W ald, W asserläufe, Gebirgszüge sind 
rufen, er verleiht die Zwangsmittel zu den städtischen O rtsstatuten. zu berücksichtigen. Straßenbreiten und Blocktiefen sind nach Ver- 
Keino Anleihen, keine Grundstücksveräußerungen, nicht m ehr als 1 0 0 %  j  kehrsstraßen und W ohnstraßen usw. zu differenzieren. Diese gewal- 
Steuern können beschlossen werden und in K raft tre ten  ohne Staat- i  tigen Aufgaben sind leicht zu lösen bei jungfräulichem Boden, in 
liehe Genehmigung. Auch bei Ausweisungen von Hilfsbedürftigen aus ; einer fertigen S tad t aber nur sehr allmählich durchzuführen. H ierfür 
der Gemeinde bedarf es der Polizeiverfügung. kann es aber günstig wirken, falls die Kommune rechtzeitig viel

So sind auch die Zuständigkeiten den Gemeinden vom Staate Terrain erworben hat. 
überlassen. Fünf große obligatorische Aufgaben sind gegeben: lb .  Die Bauordnungen müssen noch w eiter ausgebaut werden,

1. Befriedigung des Getneindebedarfs, wozu auch die Besoldung um der Zentralisierung des Bauens von M ietskasernen im Stadtinnern 
der Gemoindeboamten und die Ausgaben für das Rathaus gehören. entgegen zu wirken. W ie es die Sage vom Riesen A nthäus schildert,

2. Erhaltung der Volksschulen lau t Gesetz vom 28. Ju li 1906. is t dem Menschen eine dauernde B erührung mit der M utter Erde
3. W egeunterlialtung. nötig, sonst geh t die physische und moralische Kraft verloren. Deshalb
4. Armenrecht. is t eine Abstufung der Gebäudehöhen nach der Peripherie hin geboten.
5. Polizoiwesen. Sofern eine Königliche Polizeivenvaltuug ein- lc .  Umlegung von städtischem  Bauterrain.

gerichtet wird, hat die Gemeinde '/* der unmittelbaren Kosten zu Die Lex Adickes für Frankfurt a. Main vom 28. Ju li 1902 ist
tragen, vor der Annahme so verklausuliert worden, daß die H eiligkeit des

uns dabei folgende Reihenfolge notwendig: Zuerst muß Klarheit 
geschaffen werden über die W asserstraßen, denn sie sind am 
teuersten, und sie sind am starrsten deshalb, weil sie dio größte 
Breite haben und weil das W asser an die natürliche Senkungen 
gebunden ist, es muß also zunächst ein planmäßiges Notz der 
W asserstraßen entworfen werden. Ist das geschehen, so ist der 
Eisenbahnverkehr zu bearbeiten, und zwar muß zunächst das 
Netz für den Eisenbahngüterverkehr entworfen werden, und da
bei wieder kommt es nicht so sehr darauf an, die L i n i e n  zu 
entwerfen, als vielmehr über die großen Bahnhöfe zu dispo
nieren. Wenn der Güterverkehr behandelt ist, dann kann man 
daran gehen, den Fernpersononverkehr zu bearbeiten, denn 
dessen Anlagen sind, so groß und wichtig sie sind, immerhin 
doch kleiner und billiger, als die für den Güterverkehr, außer
dem hängen sie von den Anlagen für den Güterverkehr vielfach 
ab, weil man erst dio großen Flächen für den Güterverkehr be- 
m eistert haben muß, ehe man dio kleineren Flächen des Per
sonenverkehrs meistern kann. Erst dann kommt der Vorort
verkehr und der Stadtverkehr in Bearbeitung und dann die 
Schnellbahnen, die von den Gemeinden und den Privatgesell
schaften zu schaffen sind, die sich vor allen Dingen in das 
staatliche Vorortnetz richtig einfügen müssen, nämlich mit Ver
meidung des schädlichen Wettbewerbs, sondern vielmehr mit 
gegenseitiger Ergänzung und Befruchtung. Bei den Schnellbahnen 
überhaupt ist besonders wichtig, daß ihre Schwierigkeiten nicht 
in den A uß en geb ieten , sondern durchaus im In n en geb ie t liegen.

Wenn wir in der Reihenfolge: W asserstraßen, Eisenbahn
güterverkehr, Eisenbahnpersonen-Fernverkehr, staatlicher Vor
ortverkehr, Schnellbahnen, Straßen gearbeitet haben, dann ist 
für Groß-Berlin im Gegensatz zu mancher anderen W eltstadt, 
eine besondere Gruppe zu erwähnen, die besonders eingehende 

| Berücksichtigung verdient und deshalb auch in der Reihenfolge 
| der Arbeit eine bevorzugte Stellung verdient, das is t  die ein

heitliche Aufgabe, durch Um gestaltung des Lehrter, Potsdamer 
| und Anlialter Bahnhofs das Grundübel im Straßenverkehr der 

Innenstadt zu beseitigen. Außerdem muß noch beachtet werden: 
Bei der Frage der Güterverkehrsanlagen in den Außengebieten 
is t  gleichzeitig die Frage der Freiflächen zu berücksichtigen. 
Gerade da is t  ein gegenseitiges Abwägen notwendig, denn die 

! Freiflächen können immer nur zwischen jo zwei Industriegebieten 
radial durchgebracht werden. (F ortsetzung folgt)
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Privatinteresses nahezu karrikiert wurde. So is t das Gesetz fast nur 
ein Druckmittel, um die freiwillige Umlegung zu beschleunigen, da os 
bisher nur einmal im E rnst angewendet wurde. B erechtigt zum An
trag  auf Umlegung schlecht geschnittener Baustellen is t der M agistrat j  

oder die E igentüm er, falls sie der Kopfzahl und der Fläche nach die ; 
M ajorität bilden. Alsdann setzt der Regierungspräsident eino Kom
mission ein, dio gu t geschnittene Grundstücke schafft und unter Bei
behaltung der Nachbarn den einzelnen Besitzer bestimmt. E s werden 
hierbei frei zum Straßenland abgetreten 40 %  der Flächen, falls die 
Eigentüm er, und 3 5 %  der Flächen, falls der M agistrat den Um
legungsantrag gestellt hatte. Erfahrungsgemäß ste ig t der W ert der 
neugeformten Grundstücke so sehr, daß die Landabgabe reichlich w ett
gemacht wird.

D er Bezirksausschuß weist schließlich das neue Eigentum zu. Und 
dann können dio Klagen beginnen.

Andere S tädte, wie Dortmund, Neuwied, Neuß und W etzlar, traten  
an die Generalkommissionen heran, die nach landwirtschaftlichen 
Grundsätzen nur m it allseitiger Zustimmung arboiten können. Der 
Erfolg war sehr gut, so als ob ein großes Reinemachen in dem Um
legungsterrain stattgefunden hätto.

Noch ein anderer W eg is t die freiwillige Umlegung. Dio S tadt 
Charlottenburg batte m it der Berliner Bodengesellschaft einen V ertrag 
zur Verwertung der Baumasken längs der Döberitzer H eerstraße ab
geschlossen. Der über eine gewiße Höhe hinausgehende Erlös sollto 
geteilt werden. Die Bank kaufte freihändig Arrondierungsstücke an 
und konnte so wertvolle Bauten schaffen, die der S tad t Charlottenburg 
außer dem direkten Gewinn noch den Zuzug guter Steuerzahler 
sicherten.

Id .  Durch das Gesetz Struckmann vom 15. Ju li 1907 wurden 
Normen gegen V erunstaltung von Ortschaften gegeben. Durch O rts
sta tu te  können ästhetische G rundsätze mannigfaltiger A rt festgelogt 
werden. Die Polizeibehörde muß alsdann ihre Tätigkeit auf einer 
Grundlago ausüben, dio die Kommune gelegt hat.

Io . F ür die W ohnungsaufsicht und andere W ohnungsfragen 
wurde im Jah re  1904 ein Gesetz vorbereitet, das aber nie bis zum 
Landtag kam, insbesondere deshalb, weil es als zu teuer kritisiert 
wurde. Verschiedene S tädte, Charlottenburg, Essen, Mannheim, haben 
sie aber autonom eingeführt. Da kein Zwangsmittel gesetzlich fest
gesetzt ist, handelt es sich nur um die Organisation eines guten 
Rates, der gelegentlich durch polizeiliche Verfügung gestärk t werden 
kann. Trotzdem is t der Erfolg befriedigend.

2. Das zweite Stadium der In tensitä t der B etätigung der Ge
meinde in der W ohnungs- und Bodenpolitik ste llt die U nterstützung 
fremder U nternehm er dar. welche m eist gemeinnützige Baugenossen
schaften sind. Daß der Hausbesitzorstand hierdurch nicht geschädigt 
wird, dafür bürgt schon seine starke V ertretung in der Stadtverord
netenversammlung (die Hälfte der Stimmen).

Die Gemeinnützigkeit is t durch das Programm gesichert, dem
zufolge nur billige und zweckmäßige W ohnungen für M inderbemittelte 
gebaut werden dürfen, ferner der Gewinn auf den normalmäßigen 
Zinsfuß von 4 %  lim itiert und schließlich bestim mt wird, daß bei der 
Auflösung nur der Nominalbetrag der A nteile den Genossen aus- 
goantw ortet wird.

Die U nterstü tzung seitens der Kommune kann erfolgen durch 
M itwirkung der Baubeamton, sowie durch Uebernahme von Anteilen. 
Auch Steuerprivilegien können gew ährt werden, obwohl dieses zu
nächst scharf angefochten wurde. Aber erreicht is t schon, daß diese 
Unternehm en in bezug auf Stempelgesotz und Gerichtskosten abgaben
frei sind. Ferner können die Kommunen bei der A usgestaltung der 
S teuer vom Grundbesitz die Grundstücke der gemeinnützigen Bau
genossenschaften privilegieron. Selbst in bezug auf Gas-, W asser- 
und E lektrizitätsgebiihren können nach dem Deklarationsgesotz vom 
24. Jun i 1906 Ermäßigungen zugelassen werden. Auch durch Abgabe 
von Grundstücken zum Selbstkostenpreise, durch das Erbbaurecht und 
durch erleichterte Goldbeschaffung können diese Unternehmen wirksam 
un terstü tz t werden.

L etztere U nterstützung kann aber außer an gemeinnützige Bau
gesellschafton auch an Private gew ährt worden. Denn die Gemeinde 
is t für die Hergabe von Baugelderu besonders geeignet, da sie besser 
als eine private Hypothekenbank die Bonität der Geldnehmer kennt. 
Dies führt zu städtischen Hypothekenbankbetrieben. Düsseldorf hat 
eine 20 000 000 Mark-Anleihe aufgenommen, um billige Kredite zum 
Um- und Neubau geben zu können. Rixdorf erstrebt ähnliches. 
Düsseldorf und Magdeburg geben nur erste Hypotheken, Remscheid, 
Krefeld und Neuß auch zweite Hypotheken, sogar in Verbindung m it . 
der Garantie für die erste Hypothek.

3. Das dritte  Stadium  is t der Regiebetrieb der Gemeinde. Der 
Grund und Boden hat Monopolcharakter. Einem starren Angebot steht 
eine wachsende Nachfrage gegenüber. In Berlin hat das Rothersche 
S tift am Halleschen Tor in der Zeit von 1834 bis 1894 eine W ert
steigerung zum 60 fachen gebracht. In  Chicago is t sogar in der 
gleichen Zeit bei einem Grundstück im Stadtinnern eine Steigerung 
zum 60 000 fachen zu verzeichnen gewesen. Durch Vergleich einer 
Anzahl S tädte is t eine gewisse Gesetzm äßigkeit zwischen dem W achsen 
der Bevölkerungsziffer und dem W ertzuwachs festgestellt worden. Die 
Kommunen haben deswegen die Aufgabe, diese W ertsteigerung der 
Allgemeinheit zuzuführen. Düsseldorf, Essen, Frankfurt a. Main, Cöln, 
Mannheim und Zürich kaufen systematisch Grund und Boden. Grund

erwerbsfonds sind angelegt, um bei günstiger Gelegenheit kaufen zu 
können, ohne jedesm al in der Stadtverordnetenversammlung öffentlich 
verhandeln zu müssen.

Am günstigsten steh t Ulm da, in dessen Besitz 80 %  des städ ti
schen W eichbildes ist. Freiburg im Breisgau hat 7 0 %  im eigonen 
Besitz und als Verwalterin der Stiftung Beurbarung. Frankfurt a. Main 
hatte  vor der im Jah re  1910 vollzogenen Eingemeindung der Vororte 
etwa 6 0 % , Leipzig hat 5 0 %  des W eichbildes in eigenem Besitz.

3a. Dieser Besitz muß durch die V erwertung nutzbar gemacht
werden. In  Preußen besteht eine Verpflichtung .'zur Aufforstung von
Oedländereien. Zur Anlage von Stadtwäldern is t der Bositz dos E n t
eignungsrechtes erwünscht, um eino Vereitelung dos Pianos infolgo 
von Verkäufen durch Bodenspekulanten durchkreuzen zu können. Zum 
Glück kann das Enteignungsrecht für jedes Unternehm en des öffent
lichen W ohles gew ährt werden.

3b. Die Benutzung zur Allmende, dem Bürgernutzen, kommt
besonders noch in Süddoutschland vor und is t ohne große praktische 
Bedeutung.

3c. Die Veräußerung des Grundbesitzes is t nicht zu empfehlen, aber 
erträglich. Magdeburg hat bei der Entfestigung 12l/3 Millionen verdient.

Besser is t aber die V erwertung bei Einbehaltung des Rückkauf- 
rechtes oder des Eigentums.

3d. Ulm hat das W iederkaufsrecht eingeführt, für die Grund
stücke auf 100 Jah re , für die V orgärten auf 200 Jah re  bindend. Dies 
R echt tr i t t  in K raft bei ßesitzw echsel und bei Nichterfüllung der 
stipulierten Bedingungen. E s gilt hierfür derselbe Preis, den dio 
S tadt einst empfangen hat, verm ehrt um die inzwischen eingefiibrten 
Vorbosserungen, vermindert um die inzwischen oingetreteno Abnutzung. 
Dies Recht wird als dingliche Vormerkung ins Grundbuch eingetragen. 
M it den Stipulationen werden auch hygienische Zwecke verfolgt. 
Das Schlafburschonwesen kann ausgeschlossen, M ietsätze lim itiert, 
V ersicherung,Besichtigungszwang,Belegungsziffer,Lüftung und Heizung 
vorgesehrioben werden. Der Erfolg zeigt sich darin, daß in den so 
abgegebenen Häusern nur 12 pro Mille Sterblichkeit herrscht, gegen 
16 pro Mille in sonstigen Häusern.

Diese Häuser sind m it billigem Geld aus der Sparkasse gebaut. 
Bei 1 0 %  Anzahlung, 3 l/2°/o Verzinsung und 2 %  Amortisation ste llt 
sich das Geschäft auch finanziell ganz günstig.

3e. Beim Erbbaurechte befindet sich das H aus und der Grund 
und Boden in verschiedenen Händen. Das Bauwerk is t veräußerlich, 
fällt aber nach Ablauf des Erb bau Vertrages in das Eigentum dos Bodon- 
eigentümors.

Das Bürgerliche Gesetzbuch hat in §§ 1012 bis 1017 zum ersten 
Male das Erbbaurecht geordnet, aber ohne sonderliche Voraussicht. 
Namentlich is t die Boleihbarkeit nicht geregelt. Das Erbbaurecht kann 
aber für die S tad t als eine A rt der V erwertung des Landes empfohlen 
werden. Frankfurt a. Main hat 60—70 Jahre, Essen hat 80 Jahre, 
Leipzig 100 Jahre, andere S tädte wieder 99 Jah re  als Zoitdauer gewählt.

Dem Erbbaurechte haften vom Standpunkte des Erbbauberechtigten 
drei Mängel an. E rstens, es ergibt sich kein V erdienst aus Grundwert
steigerung, infolgedessen kein Gewinn beim V erkauf; zweitens ist os 
sehr schwer, einen Käufer zu finden, falls kurz vor Ablauf der vereinbarten 
Zeit Fortzug oder V ersetzung oder auch der Tod dos Familienvaters 
die weitere Benutzung unmöglich macht. D rittens is t die Baugeld
beschaffung erschwert. J e  mangelhafter die Sicherheit ist, um so teurer 
is t das Geld.

Hieraus folgt, daß die gemeinnützigen Baugesellschaften, denen 
diese Mängel nichts anhabon können, die gegebenen ändern V ertrags
partner für die S tädte bilden.

Die Praxis geht aber weiter. Der M agistrat zu Frankfurt a. Main 
schließt auch m it kleinen Beamten und A rbeitern V erträge hierüber 
ab, gibt selbst billiges Baugeld und regelt den zu zweit genannten 
Mangel durch V ertrag.

3 f. Das ¡Vorkaufsrecht kann erworben werden für spätere E r
werbszwecke und kann zurüekbehalten werden beim Verkauf von 
Grundstücken Die Hoffnungen, die die Bodenreformer auf dieses 
R echt setzten, haben sich nicht erfüllt. Der V erkäufer erhält doch 
den ganzen Gewinn aus der W ertste igerung. E in Scheingeschäft 
zwingt ebenso wie eino wirkliche Verkaufsabsicht. N ur für A rron
dierungszwecke kann es von V orteil sein.

3g. In der westfälischen S tad t Gronau, sind Grundstücke au 
Textilarbeiter gegeben nach den Formen für Rontengüter für 10%  A n
zahlung. 9 0 %  übernahm die Rentenbank bei eO '/ajähriger Amortisation.

3h. In Freiburg im Breisgau sind viele Häuser für die S tad t 
und die Stiftung Beurbarung gebaut, welche verm ietet werden. 6 %  
aller nutzbaren Häuser sind in der Hand von S tad t und Stiftung. Bei 
4 —4Va %  Verzinsung rentieren sie sich gut.

B. N icht nur auf Boden- und W ohnungspolitik is t die fakultative 
B etätigung der Kommunen beschränkt, auch auf industriellem Gebiete 
liegen lohnende Aufgaben. Schon die deutschen Städterepubliken des 
M ittelalters übernahmen die Betriebe von K aufhäusern, Häfen, Kanälen, 
Leihämtern. J e tz t  sind für die Ausdehnung der Betriebe 1. sach
liche, 2. persönliche, 3. örtliche Gesichtspunkte maßgebend.

1. Sachlich is t es entscheidend, daß die Produkte der Allgemeinheit 
von Nutzen sind (W asser, Gas, E lektrizität), daß die W egekörper in 
Anspruch genommen werden (durch die zugehörigen Leitungen), daß 
großer eigener Konsum der Gemeinde vorliegt (W asser für Feuerlösch- 

■ wesen, Straßenreinigung, Schulen, Krankenhäuser), daß der Kunden-

3*
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kreis m it wachsender Bevölkerung wächst, daß die Tarifhoheit der 
S tadt vorbloibt.

2. Persönliche Fragen werden ausschlaggebend darauf, ob ein 
solches Unternehm en floriert oder ungünstig abläuft. Ein westpreußi
scher Kreis gründote sogar eine Bank m it nur 50 000 M. Anfangs
kapital. die sich abor glänzend entwickelt hat.

3. Gewisse Betriebe erfordern einen größeren Umfang, um rentabel 
zu sein, Uoberlandzentralen und Kleinbahnen zum Beispiel. Kommune 
und Privatbetrieb haben sich häufig zu gemeinsamem Betriebe vereinigt 
als Aktiengesellschaft oder G. m. b. H. oder Verein. Eine befriedigende 
Form, außerhalb des Handelsrechtes oder des bürgerlichen Rechtes, 
is t bisher in Deutschland noch nicht gefunden. Jn Belgien is t in der 
gemeinnützigen Aktiengesellschaft der B rüsseler W asserwerke mit 
limitiertem Gewinn ein ansprechendes M uster za finden.

Nach der S tatistik  des Vereins für Sozialpolitik befanden sich 
in einer Anzahl untersuchter S tädte 9 3 %  der W asserwerke, 6-1% 
der Gaswerke, 41 %  6er E lektrizitätsw erke in kommunalem Besitz.

a) Bezüglich der W asserwerke besteht seit dem Erlaß des Reichs
gesetzes über die gemeingefährlichen Krankheiten vom 30. Mai 1900 
der Zwang für die Kommunen W asserleitungen anzulogen.

b) Die Gaswerke haben sich als sehr rentabel bewährt, auch dann, 
wenn das elektrische L icht Konkurrenz macht. Dies führte zu er
b itterten  Kämpfen zwischen den englischen Gasanstalten und neugegriin- 
doten städtischen. Der Versuch, die städtischen Gaswerke dadurch 
zu heben, daß eine Gassteuer für die W erke eingofiihrt wurde, ist 
für ungesetzlich erk lärt worden.

c) Die Kommunalisierung der E lektrizitätsbetriebe schreitet lang
samer vorwärts, weil der Betrieb technisch komplizierter ist. Neue 
Erfindungen schaffen der Großindustrie ab und zu Vorteile, durch die 
sie die elektrische K raft nahezu wie ein Nebenprodukt gewinnen kann.

d) Bei den Trambahnen, den Straßenbahnen sowohl als den 
Schnellbahnen geh t der V erstadtlichungsprozeß schneller vor sich. 
Denn die Trambahn is t ein unentbehrliches H ilfsm ittel für die Boden
politik, die eine V erteilung der Bevölkerung bedingt. A ls Hem
mungen gegen weitere Ausdehnung stadtlichor Betriebe hat sich 
dor W unsch von Bezirksvoroinen herausgestollt, unrentable Linien 
von der S tad t gebaut zu sehen. Auch is t e in ' weiteres Anwachsen 
des kommunalen Beamtenstandes, das einen M achtfaktor bedeutet, 
nicht überall gern gesehen.

o) Bezüglich der Lebensmittelversorgung sind in Deutschland be
sonders m it der Fleischversorgung Versuche gemacht worden. Das 
freie,Fleischergewerbe würde n icht konkurrenzfähig bleibon. Die Kon
sumenten würden den Nachteil haben, daß auf die speziellen W ünsche 
keine Rücksicht genommen werden kann. Dgr S tädtetag,; jsjtgeggo 
eine Einführung des Regiebetriebes. Doch kann es von Nutzen sein, 
provisorische Betriebe einzurichten, wenn dio Fleischer zögern, den 
fallenden Viehpreisen entsprechend die Preise herunterzusetzon (Ebers
walde. Diedonhofen).

f) Die Schlachthäuser stehen in kommunalem Betriebe. Die Schlacht
gebühr wird so bemessen, daß das Anlagekapital sich m it 8 %  verzinst.

g) Gemeindegasthäuser bestehen in Schweden und in Norwegen. 
In Schweden is t nach dem G othenburger System der Piivaterwerbs- 
betriob beim Branntweinausschank ausgeschlossen. Nur die Gemeinden 
oder Gesellschaften gegen den Mißbrauch geistiger Getränke erhalten 
die Konzession. Der Konsum des Alkohols sank. Die Rekrutieruugs- 
ziflor stieg. Die Belegung der Irrenhäuser sank. In  Norwegon wird 
auch der Bier- und W einausschank nach ähnlichen G rundsätzen ge-

! regelt. In  Deutschland sind bisher namentlich im Kreise Reckling
hausen Gemeiudegasthäuser oingoführt worden, sie sind aber nicht 

: sonderlich beliebt.
h) Das Sparkassenwesen blüht in Deutschland.
i) Kommunale Banken sind in Breslau und in Chemnitz im Gange.
C. Zur Förderung von Gewerbe sind Handwerkerkurse und -hallen

■ in Cöln eingerichtet worden.
In steigendem .Maße breiten sich Arbeitsnachweise, Stellen für 

Rechtsauskunft und Arbeitslosenversicherungen als kommunale A rbeits
gebiete aus. Bei letzteren wird ein Privatveroin m it fester Summe 
un terstü tz t (Cöln) oder nach dem G enter System die Gewerkschaft 

| m it einem Prozentsätze der von dieser an die Arbeitslosen zu zahlenden 
Beträge un terstü tz t (Straßburg, Freiburg im Breisgau).

Zur Fürsorge für städtische A rbeiter is t zu erwähnen, daß bei, 
den Feuerbetriebon der Gasanstalten zu Königsberg und Elberfeld und 
anderswo bereits der A chtstundentag eingeführt ist. In  Frankfurt a. Main 
wird das W ohnungsgold nach der Familiongrüße abgestuft.

Bei Vergebung von A rbeiten wird häufig die Klausel anständiger 
Lohnzahlung aufgonommen.

Schließlich sind auch noch Notstandsarbeiten zu erwähnen.
Iu England sind den Lokalverwaltungen ganz bestimmte Aufgaben 

zugewiosen. F ü r jede Ausdehnung der Tätigkeit is t eiu Gesetz des 
Parlam ents, eine Privatbill, nötig.

Trotz dieser Erschw ernis h a t England auf dem Gebiete dor W oh- 
nuhgspolitik M ustergültiges geschafl’on. In  den siebziger Jahren  hat 

; Chamberlain eine Privatbill für Birmingham durchgesetzt, nach der 
dor M agistrat das ganze Innere der S tad t aufkaufte und sanierte. 
Auch in Glasgow wurden 10 000 W ohnungen, welche 51000 Menschen 
beherbergten, aufgekauft und durch andere ersotzt. Ferner sind die 
A rbeiterwohnhäuser in der Grafschaft London als m ustergültig zu 
nennen. Diese gewaltigen Leistungen waren m it ungeheuren Schulden
belastungen verbunden, die um so drückender empfunden wurden, als 
sie allein durch dio kommunale Miotsstouer getragen werden.

W as die Verteilung des Grundbesitzes anbelangt, .so is t England 
sehr rückständig. Der Grund und Boden in London, der Siebenmillio- 
nen-Stadt, gehört im wesentlichen sieben Familien, die den Böden, in. 
Erbbaupacht auf jo  99 Jah re  zu vergeben pflogen. Nach Ablauf des 
Pachtvertrages wird der Zins dom inzwischen gestiegenen W erte  en t
sprechend gesteigert. Es. kommt also nichts davon der Allgemeinheit 
zugute. Gegenwärtig beträg t der jährliche Zins etwa 300 000 000 Mark.

Die Schwierigkeiten, eine Privatbill zu erlangen, zeigten sich beim 
Kampf um die Londoner W asserwerke. Zunächst rich teten ' ver
schiedene Privatgesellschaften solche Betriebe ein. Sie unterböten 
einander im Preise, erwarben Kundon und rissen iu stetem  W echsel 
das Straßeupflaster auf. Dann kam es zur Ringbildung von. acht 
W asserwerken. J e tz t  gab es hohe Preise, schlechte Qualität, in ter
m ittierende Lieferung. Die V ersorgung der höchsten Stockwerke 
wurde abgelehnt. Trotzdem wurde vom Parlam ent der E rlaß einer 
Privatbill nicht, für nötig gehalten. Denn im Parlam ent saßen zeitweise 
152 Aktionäre der W assergesellschaften. ' H ier mußte ers t die Cholera, 
eiu rauher Lehrer der Kommunalpolitik, eingreifen, bis im Jah re  1902 
die Privatbill für dio M etropolitan W aterboard zustande kam. Der hier
durch begründete Zweckvorband kaufte dio W asserw erke für rund eino 
Milliarde Mark.

A uf die sonstigen Ausblicke nach Amerika, Frankreich, Belgien, 
Italien, O esterreich einzugehen, würde hier zu weit führen, besonders 
da überragende Leistungen nicht zu verzeichnen siud.

Die neuen Pensionsgesetze und die vorher in den Ruhestand getretenen Beamten
— Aufforderung zu Anträgen auf Zuweisung von Unterstützungen zu den jetzt gewährten Pensionen —

Aus der Rede des F in a n z m in i s t e r s  D r. L e .n tz e , I. Sitzung des Hauses der Abgeordneten am 10. Januar 1911 — Einbringung des
Staatshaushaltsetats für 1911

Ich komme nuu zum E ta t dos Finanzm inisterium s. Sehr erheblich 
siud die Zivilpensionen gestiegen, und zwar boim E ta t des Finanz
ministeriums um 4,8 Millionen und bei dem E ta t der Eisenbahnver
w altung 5,2 Millionen, zusammen also um 10 Millionen Mark. Außer
dem sind die W itwen- und W aisengelder bei dem E ta t des Finanz
ministeriums um 1,4 Millionen, bei dem E ta t der Eisenbahnverwaltung 
um 1,5 Millionen, zusammen also um 2.9 Millionen gestiegen. Dazu 
kommt noch die Steigerung für Pensionen der Volksschullehror und 
ihrer Hinterbliebenen von 6,3 Millionen auf 6,5 Millionen und 3,9 Mil
lionen auf 4,2 Millionen. Dies bedeutet eine gewaltige Steigerung. 
Seit dem Jah re  1907 sind die Pensionsfonds für die Beamten allein 
von 66,8 Millionen auf 87,5 Millionen, also um über 20 Millionen ge
stiegen. (Hört, hört! links) Die Reliktenfonds sind von 25,6 Mil
lionen auf 34,4. Millionen, (hört, h ö rt!) also um beinahe 9 Millionen 
gostiegen. Insgesam t hat also eine S teigerung um 29 Millionen s ta tt
gefunden. (Hört, hört!) Es is t dies die W irkung der Pensionsnovello 
und des Gosetzes, betreffend die Bcamtenbesoldungserhöhung, durch 
welche sowohl die Quote, dio vom G ehalt als Pension gew ährt wird, 
wie auch das Gehalt selbst, von dem die Pension berechnet wird, er
höht worden sind. Der diesjährige Mehrbedarf von rund 13 Millionen 
is t aber nicht das Ende , der ungewöhnlichen Steigerung; sie w ird viel
mehr noch einige Jahro  andauern.

Meine H erren, den W ünschen der vor dem 1. April 1907 in den 
R uhestand getretenen Beamten, ihnen die W ohltaten der neuen Pen- 
sions- und Besoldungsgesetze auch noch zuteil werden zu lassen, 
konnte leider n ich t stattgegeben w erden; es würde das eine A ussta t
tung der Pensions- und Besoldungsgesetze m it rückwirkender K raft 
bedeutet haben und. würde sowohl die Reichsfinanzen wie auch die 
Kommunalfinanzen in wesentliche M itleidenschaft gezogen haben. Da
gegen ha t sich die Königliche S taatsregierung iu keiner W eise ver
hehlt, daß sehr viele Fälle vorhanden sein werden, in denen wirklich 
N ot besteht; deshalb h a t die Königliche S taatsregierung die U n t e r 
s t ü t z u n g s f o n d s  um 1 Million, nämlich von 1750 000 auf 2750000 M. 
erhöht, (bravo !) , von denen 1,1. Million auf dem E ta t der Eisenbahn
verw altung stehen. Don W ünschen des A bgeordnetenhauses ent
sprechend, sind auch die Bedingungen, unter denen die U nterstützung 
gew ährt werden sollen, wesentlich erleichtert worden. D ie  K ö n ig 
l i c h e  S t a a t s r o g i o r u n g  h e g t  d e n  l e b h a f te n  W u n s c h ,  daTS 
a l l e  in  B e t r a c h t  k o m m e n d e n  P e n s i o n ä r e  o d e r  d ie  H i n t e r 
b l i e b e n e n  v o n  B e a m te n ,  d ie  s i c h  in  N o t b e f in d e n ,  s ic h  v e r 
t r a u e n s v o l l .m i t  e in e m  G e s u c h  an  d ie  K ö n ig l i c h e  S t a a t s 
r e g i e r u n g  w e n d e n  m ö c h te n . (Bravo! rechts) Meine H erren, e r
gänzend muß ich noch hinzufügen, daß auch bei der U nterrichtsver
w altung 400 000 M. zu demselben Zwecke m ehr eingestellt worden sind.
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